
Antrag auf Ermässigung des Schulgeldes

für den Schüler der FESW/ Klasse: 

Name des Antragstellers, Anschrift:

Bitte geben Sie als Nachweis der Familiengröße die Namen der im Haushalt lebenden Familienmitglieder an.

(Name, Vorname)

zum Haushalt gehörende Erwachsene (Mutter/ Lebensgefährtin)

zum Haushalt gehörende Erwachsene (Vater/ Lebensgefährte)

Name 1. Kind Schüler der FESW

Name 2. Kind

Name 3. Kind

Name 4. Kind

voller Schulgeldsatz ab 01.08.2026 = 135,00 € (128,00 € vom 01.02.-31.07.2026)

ermäßigter Schulgeldsatz Geschwisterkind an FESW ab 01.08.2026 = 96,00 € (88,00 € vom 01.02.-31.07.2026)

Als Nachweise über die monatlichen Einkünfte in unserem Haushalt machen wir folgende Angaben 

und fügen die entsprechenden Belege bei:

mtl. in Euro

Nettoeinkommen Ehefrau bzw. Lebensgefährtin

Nettoeinkommen Ehemann bzw. Lebensgefährte

Arbeitslosengeld/ Bürgergeld/ Grundsicherungsgeld Ehefrau bzw. Lebensgefährtin

Arbeitslosengeld/ Bürgergeld/ Grundsicherungsgeld Ehemann bzw. Lebensgefährte

Sozialhilfe Ehefrau bzw. Lebensgefährtin

Sozialhilfe Ehemann bzw. Lebensgefährte

Sozialhilfesachbezüge

Unterhaltsgeld vom Arbeitsamt

Unterhaltsgeld für Ehegatten, Kinder in Trennungs- und Scheidungsfällen

Übergangsgeld

Krankengeld, Verletztengeld

Witwenrente

Mutterschaftsgeld, Elterngeld

Bei Selbständigen ist der Steuerbescheid des vorletzten Kalenderjahres maßgebend.

Summe aller Einkünfte (auch Lebensgefährten)  in unserem Haushalt

Ich versichere/ wir versichern, dass die oben stehenden Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht wurden.

Sollten sich Änderungen zu meinen/ unseren finanziellen Verhältnissen ergeben, werde/n ich/ wir diese innerhalb von einem Monat

dem Trägerverein mitteilen.

Ort, Datum Unterschrift des/ der Antragsteller

Sachdienlicher Hinweis: Der Schulträger ist berechtigt im Schuljahr nochmals Belege zur Prüfung einzufordern.

Sofern Sie Anspruch auf ein ermäßigtes Schulgeld haben, werden wir dies beim Schulgeldeinzug berücksichtigen bzw. den 

Differenzbetrag erstatten.

Die Schulgeldermäßigung ist eine freiwillige Leistung des Schulträgers, es besteht kein Rechtsanspruch. Sollte Missbrauch der Tabelle 

und der Angaben erfolgen, wird die Ermäßigung rückwirkend zum Schuljahresbeginn aufgehoben. Die Anträge sind im Regelfall jährlich 

im Voraus bis zum 31.07. zu stellen und gelten für ein Schuljahr.

Eine Antragsstellung wegen Veränderung der wirtschaftlichen Verhältnisse ist auch im laufenden Schuljahr möglich.

Die Bearbeitung des Antrages kann erst nach Vorlage der vollständigen Unterlagen (gerne auch per SchoolFox) erfolgen. 

Einzelfallprüfungen bezüglich einer höheren Ermäßigung sind möglich.


